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Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung 2026 
zum Tarif nach Altersstaffel 

 
 
1. Beitragsanpassung ab Vollendung des 62. Lebensjahres 

Ab Vollendung des 62. Lebensjahres wird der Beitrag ent-
sprechend der von der versicherten Person erreichten Alters-
klasse angepasst. 
Die Beitragsanpassung erfolgt jeweils zum Beginn des Ver-
sicherungsjahres (Hauptfälligkeit), welches dem Geburtstag 
folgt, mit dem die versicherte Person die jeweilige Altersklasse 
erreicht. 

 
 
2. Beitragsberechnungsgrundlagen 

Neben dem erreichten Alter der jeweiligen versicherten Person 
richtet sich der Beitrag danach, welche Leistungsarten mit 
welcher Versicherungssumme vereinbart wurden sowie nach 
der Gefahrengruppe (Berufstätigkeit). 
Welche dieser Vereinbarungen bzw. Einstufungen getroffen 
wurden, ergibt sich aus dem Versicherungsschein/Nachtrag. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte folgender Auf-
stellung. 

2.1 Leistungsart 
Es können folgende beitragspflichtige Leistungsarten ver-
einbart werden: 

Beitragsstaffel siehe 
• Invaliditätsleistung Ziffer 3.1 
• Unfall-Rente ab 50 % Invaliditätsgrad Ziffer 3.2 
• Krankenhaus-Tagegeld Ziffer 3.3 
• Todesfallleistung Ziffer 3.4 
• Übergangsleistung Ziffer 3.5 

2.2 Gefahrengruppe 
Die Einstufung in folgende Gefahrengruppen für Erwach-
sene richtet sich nach der tatsächlich ausgeübten Berufs-
tätigkeit der versicherten Person, nicht nach deren erlern-
tem Beruf. 
A / A1 Personen, die wegen ihrer Berufstätigkeit keinen 

besonderen Unfallgefahren ausgesetzt sind. 
Diese umfassen im Allgemeinen: Personen mit kauf-
männischer, verwaltender, planender, leitender oder 
aufsichtsführender Tätigkeit, Berufe im Verkauf, in 
der Datenverarbeitung, im Gesundheitswesen oder 
in der Schönheitspflege, auch Fotograf*innen, Künst-
ler*innen, Optiker*innen, Rechtsanwält*innen, Re-
porter*innen, Lehrer*innen an allgemeinbildenden 
Schulen, Ingenieur*innen und Studierende. 

B / B1 Personen, die wegen ihrer Berufstätigkeit erhöhten 
Unfallgefahren ausgesetzt sind. 
Diese umfassen im Allgemeinen: Personen, die kör-
perliche oder handwerkliche Tätigkeiten verrichten 
oder mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen 
oder explosiblen Stoffen arbeiten, auch Berufskraft-
fahrer*innen, Landwirt*innen, Tänzer*innen und 
Tanzlehrer*innen. 

Besonderheit für Ärzte: 
Ärzte A / A1 alle Humanmediziner*innen 
Ärzte B / B1 Tierärzt*innen 

2.3 Altersklasse 
Mit den Altersklassen werden das Lebensalter oder eine 
Altersspanne bezeichnet. 

Bezeichnet die Altersklasse eine Altersspanne, beginnt 
diese mit Vollendung des erstgenannten Lebensjahres und 
endet mit Vollendung des zweitgenannten Lebensjahres. 

 
 
3. Anpassungssätze 

Der bei Vertragsbeginn entsprechend dem Alter der versi-
cherten Person ermittelte Beitrag wird während der Vertrags-
laufzeit in folgenden Altersklassen je nach Leistungsart jähr-
lich gemäß den folgenden Tabellen angepasst. 
Den neuen Beitrag teilen wir Ihnen schriftlich mit. 

3.1 Invaliditätsleistung 

Gefahrengruppe 
Altersklasse 

62 bis 67 68 bis 84 
A und  Ärzte A 17,2 % 4,0 % 
A1 und  Ärzte A1 12,2 % 4,0 % 
B und  Ärzte B 6,2 % 4,0 % 
B1 und  Ärzte B1 0,4 % 4,0 % 

3.2 Unfall-Rente ab 50 % Invaliditätsgrad 

Gefahrengruppe 
Altersklasse 

62 bis 67 68 bis 84 
A und  Ärzte A 7,9 % 0,0 % 
A1 und  Ärzte A1 3,2 % 0,0 % 
B und  Ärzte B -2,2 % 0,0 % 
B1 und  Ärzte B1 -7,5 % 0,0 % 

3.3 Krankenhaus-Tagegeld 

Gefahrengruppe 
Altersklasse 

62 bis 67 68 bis 84 
A und  Ärzte A 13,1 % 6,0 % 
A1 und  Ärzte A1 8,4 % 6,0 % 
B und  Ärzte B 2,7 % 6,0 % 
B1 und  Ärzte B1 -3,1 % 6,0 % 

3.4 Todesfallleistung 

Gefahrengruppe 
Altersklasse 

62 bis 67 68 bis 84 
A und  Ärzte A 20,3 % 8,0 % 
A1 und  Ärzte A1 15,2 % 8,0 % 
B und  Ärzte B 9,0 % 8,0 % 
B1 und  Ärzte B1 3,1 % 8,0 % 

3.5 Übergangsleistung 

Gefahrengruppe 
Altersklasse 

62 bis 67 68 bis 84 
A und  Ärzte A 17,9 % 4,0 % 
A1 und  Ärzte A1 12,8 % 4,0 % 
B und  Ärzte B 6,9 % 4,0 % 
B1 und  Ärzte B1 1,0 % 4,0 % 

 
 
4. Welche Möglichkeiten/Rechte haben Sie? 

Bei Vertragsabschluss sowie jederzeit während der Vertrags-
laufzeit können Sie sich statt für eine Beitragserhöhung für 
eine entsprechende Summenreduzierung entscheiden. 


